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beutfcbe ©Infubr entfdjieben bominiert. Ter Import«
mittelpreis erreidE)te anno 1922 gr. 31.20 pro q, berechnet
auf ©runb beS gabreSburcbfcbnittS ber Preislage.

24. genfterglaS ift ebenfalls al§ ©jportartifel
bebeutungSloS, überfteigt aber im Import einen Sert
oon 2 Millionen gr. meift erljeblitf). £ier bomtniert
mit annäfjernb 90 ®/o ber ©efamteinfufjr bie belgifrfje
^rooenienj, wäbrenbbem auf Teutfcljlanb, granfreidj unb
bie Tfcbecboftomaf'ei nur geringe Quoten entfallen. Ter
©infubrmittelpreiS wirb für baS galfr 1922 oon ber
fdimeijerifd^en £>anbelSfiatifiiî mit gr. 53.70 pro q an»
gegeben. ;q<

25. St un be if en t>at in ber2IuSfubr auS nafjeliegenben
©rünben feine Bebeutung; ber gmport repräfentiert hier
ebenfalls Millionenroerte. Borlüujtg bominiert bei Stunb=
eifen noch bie beittfcfje ißrooenienz, bagegen macht ficb
ber franjbftfdlje Settbewerb je länger je intenftoer füf)l=
bar unb bie geit bärfte rticfjt mebr ferne fein, bie granfreicb
auch im Stunbeifeti bie Borberrfdbaft bringt. Ter gmport»
mittelpreis erreichte im gabre 1922 ben gabreSburcbfdjuitt
oon gr. 32.—, mit jirfa gr. 5.— Tifferenz jtoifc^en
groben unb feinen (unter 75 mm meffenben) gabrifaten.

26. glacbeifen, ebenfalls fojufagen auSfdbliefjticb
gmportartifel, läfft bie feit KriegSenbe eingetretene fran»
Zöftfcbe Superiorität auf bem ©ifenmarft fcfjon ganz
beuttid) erfennen. Tie fran^öfifc^e Quote überfteigt bei
glacbeifen bereits 507» beS ©efamtimporteS. Tie ißreife
erreichten anno 1922 Mittel jroifd^en gr. 24.— unb
gr. 26.80 je nach gabrifat, bezw. ber ©röffe ber Quer«
fc^nittflädhe.

27. gaç on eifen ift felbfioerftünblicb ebenfo fef)r
mie bie oorgenannte ißofition auSfcblief?ticb ©egenftanb
beS gmporteS, nur mit bem Unterfd>ieb, baff ber fran=
jöfifcfie Anteil fiel) hier auf ootle 70 % beS ©efamtimporteS
beläuft. Ter ©infubrmittelpreiS beroegte fid) bier sroifeben

gr.19.10_unbgr.24.—, jenad)benQuerfd)mttSbimenfionen
oon weniger als 6 bis 12 cm unb barüber.

28. ©if en bleche oerzeidjnen l)eute noch ein über»
wiegen ber beutfcf)en ©infulfren, wobei ber franjöjtfdje
Stnteil aüerbingS aueb b^t in rafeber gunahme begriffen
ift unb übrigens nennenswerte Quoten auch auf Teutfcfp
Öfterreicb unb bie Tfcbedfoflowafei entfallen. Ter grnport»
mittelpreis fdjwanfte jwifeben gr. 19.70 unb gr. 20.60,
mit SluSnabme ber befaplerten unb Tqnamoble^e, welche
gmportpreife oon gr. 41.— pro q aufweifen. Ter ©rport
in ©ifenbledjen ift Stull.

29. S e 11 b l e dj e, zur £>auptfaçbe ebenfalls ©egenftanb
ber gmporttätigfeit, werben oorwiegenb auS Belgien unb
©nglanb geliefert, wo fett gabren ausgezeichnete ©pejiab
fabrifen für SeUblecbfabrifaiion befteben, bie ben größten
Teil beS blutigen MarfteS bebenden. Ter ©infubr»
mittelpreis wirb oon ber febweijerifdjen ÇanbelSfiatiftif
pro 100 kg mit gr. 45.—. angegeben.

30. Stahlbleche finb fetbftoerftänblicb auch ihrer»
feitS nur ©egenftanb beS gmporteS. §ier machen fich
bie franjöftfcben unb beittf^en gabrifate oorläufig noch
ben Stang ftreitig, fo bah beibe etwa ju gleichen Teilen
importiert werben, gnbeffen ift ber ©ieg beS franjöfifcben
gabrifateS, fo wie bie Berbältniffe beute liegen unfebmer
oorauSjufeben. Ter gmportmittelpreiS fchwanfte anno 1922
Zwifdben gr. 32.33 unb gr. 35.50 pro q.

31. ©ifenbabnfebienen unb »Schwellen, bie
früher zu runb 100 % auS Teutfdblanb importiert würben,
als btefeS Sanb noch ben ©ifenmarft beS europäifchen
Kontinents beberrfebte, finb bereits beute zur .öauptfacbe
franzöfifdben UrfprungS, inbem biefeS Sanb ooKe 80 %
unferer ©efamteinfubr bedt, unb zwar zu einem ißreiS,
welcher feitenS unferer |>anbelSftatiftif mit gr. 16.25
pro 100 kg angegeben wirb.

32. Seiten unb Kreuzungen rc. finb blnficbtlicb
Bezugsquelle unb Slnteil ber franzofifdjen gabrifate gleidb
wie bie @ifenbabnf<btenen unb Schwellen zu beurteilen.
Slucb hier eçifiiert, fo wenig wie bei ber oorgenannten
$ofition, fein nennenswerter ©jport. Terartige @r=

fdbeinungen finb hier immer nur gufattStranSaftionen.
Ter ©infubrmittelpreiS wirb oom gotlbepartement pro
1922 mit gr. 25.40 angegeben.

33. Tie Stohren unb Sißbrenformftüdfe finb
beute, fo überrafebenb bieS flingen mag, oorwiegenb @£port=
gegenftanb geworben, gwar finb bie ©tnfubren, wie auS
ben obigen Tabellen beroorgebt, immer noch anfebnlidj;
fie werben aber oon ber Ausfuhr bereits um ein Be=
beutenbeS übertroffen. Speziell in 9töbrenoerbtnbungS=
ftücfen, gormftücfen, ©dbiebern, Troffelftappen :c. beftebt
etne red)t lebhafte SluSfubrtätigfeit, bie fich Pr £>aupt=
fache na^ granfreidb richtet, gur ßauptfa^e finbet biefer
©jport SSerwenbung im Steberaufbaugebiet beS OtorbenS,
fpeziell für ißumpwerfe oon erfäuften ©ruben, Saffer=
oerforgungen, Safferfraftantagen, u. bergt. Tie @jport=
mittelpreife fchwanften anno 1922 z^if^en gr. 122.—
pro 100 kg für rohe unb geteerte Stöbren unb gr. 340.—
für glanfchen, Schieber unb gormftücfe. —y.

QoflciwirtKbafi.
SefSmpfwKß ber SlrbeitSIofigfeit. TaS eibgenöffifd^e

BolfSwirtfchaftSbepartement oeröffentltdbt folgenbe Sei»
fun g betreffenb Mahnabmen zur Befämpfung ber 2tr=

beitSlofigfeit : TaS Stadblaffen ber SirtfchaftSfrifiS einer»

feitS unb bie Stotwenbigfeit anberfeitS, mit ben oerfüg»
baren Krebiten möglidbft lange auSzufommen, zroingen
ZU gröberer gurüdbaltung in ber ©ewäbrung auheror»
bentlidber BunbeSbeiträge an Arbeiten im Sinne beS

„BunbeSratSbefdjluffeS betreffenb Malnahmen zur Be=

fämpfung ber SlrbeitSlofigfeit" oom 14. Stooember 1922.
Ter fich oielenortS geltenb macbenben Tenbenz, Arbeiten
irgenbweldber 9lrt zu fuboentionieren, audb wenn eine

Stotwenbigfeit bierfür oom ©tanbpunft ber Befämpfung
ber SlrbeitSlofigfeit auS nicht oorliegt, ift entgegenzu«
treten. Tie Beiträge finb auf bie Arbeiten zu befdbränfen,
bie fich ib^er Statur nadb befonberS zur Befämpfung
einer au|erorbentlichen SlrbeitSlofigfeit eignen. 3luS biefen
©rwägungen unb geftüqt auf Slrtifel 11 beS erwähnten
BunbeSratSbefchluffeS erläßt baS eibgenöffifdje BolfSwirt»
fdbaftsbepartement folgenbe Seifung: 3lu|erorbentti<be
BunbeSbeiträge an Arbeiten gemä| oorerwäbntem Bun»
beSratSbefchlu| finb nur noch im Sinne ber oorftebenben
©rwägungen z« gewähren. Tie fantonalen Suboen»
tionSentfdbeibe nach Strt. 3 ber SluSfübrungSoerorbnung
oom 16. Stooember 1922 zum erwähnten BunbeSratS»
befchluh werben exft nadb ©enehmigung burdh baS elbge*
nöffifdhe SlrbeitSamt rechtSfräftig.

Uerbaitowtsea.
Schtoeizetifche 2lzetgleRgefellfchûft. Tie Sabres»

üerfammlung ber Schweiz. Sljetblengefetlfchaft fanb im
Beifein bon Bertretern ber fantonalen unb ftäbtifchen
Bebörben unter bem Borfi| bon 21. ©anbillon
(®enf) in Suzern ftatt. 2luS bem SaticeSberid^t gebt
herbor, ba| bei ber Karbibinbuftrie bie 2lu§fuhr 2961
Tonnen beträgt, gegenüber 9908 Tonnen im Borjabr.
SabreSbericbt unb SahreSrechnung mürben genehmigt.
S« ben Borftanb mürben an Stelle ber zurüdtretenben
Herren Tr. Bölfterli (©urtneden) unb Tireftor ©irob
(Steuenburg) gewählt Sng. greb»gürft (Sujern)
unb gurr er, 2lbfunft ber geuerpolizei in Süri<b. ^
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deutsche Einfuhr entschieden dominiert. Der Import-
mittelpreis erreichte anno 1922 Fr. 31.20 pro q, berechnet
auf Grund des Jahresdurchschnitts der Preislage.

24. Fensterglas ist ebenfalls als Exportartikel
bedeutungslos, übersteigt aber im Import einen Wert
von 2 Millionen Fr. meist erheblich. Hier dominiert
mit annähernd 90°/o der Gesamteinfuhr die belgische
Provenienz, währenddem auf Deutschland, Frankreich und
die Tschechoslowakei nur geringe Quoten entfallen. Der
Einfuhrmittelpreis wird für das Jahr 1922 von der
schweizerischen Handelsstalistik mit Fr. 53.70 pro g an-
gegeben. ^

25. Run de is en hat in der Aussuhr aus naheliegenden
Gründen keine Bedeutung; der Import repräsentiert hier
ebenfalls Millionenwerte. Vorläufig dominiert bei Rund-
eisen noch die deutsche Provenienz, dagegen macht sich

der französische Wettbewerb je länger je intensiver fühl-
bar und die Zeit dürfte nicht mehr ferne sein, die Frankreich
auch im Rundeisen die Vorherrschaft bringt. Der Import-
mittelpreis erreichte im Jahre 1922 den Jahresdurchschnitt
von Fr. 32.—, mit zirka Fr. 5.— Differenz zwischen
groben und feinen (unter 75 mm messenden) Fabrikaten.

26. Flach eisen, ebenfalls sozusagen ausschließlich
Importartikel, läßt die seit Kriegsende eingetretene fran-
zösische Superiority auf dem Eisenmarkt schon ganz
deutlich erkennen. Die französische Quote übersteigt bei
Flacheisen bereits 50°/° des Gesamtimportes. Die Preise
erreichten anno 1922 Mittel zwischen Fr. 24.— und
Fr. 26.80 je nach Fabrikat, bezw. der Größe der Quer-
schnittfläche.

27. Fa? on ei s en ist selbstverständlich ebenso sehr
wie die vorgenannte Position ausschließlich Gegenstand
des Importes, nur mit dem Unterschied, daß der fran-
zösische Anteil sich hier auf volle 70 °/o des Gesamtimportes
beläuft. Der Einfuhrmittelpreis bewegte sich hier zwischen
Fr. 19.1V und Fr. 24.—, je nach den Quersch nittsdimensionen
von weniger als 6 bis 12 om und darüber.

28. Eisenbleche verzeichnen heute noch ein über-
wiegen der deutschen Einfuhren, wobei der französische
Anteil allerdings auch hier in rascher Zunahme begriffen
ist und übrigens nennenswerte Quoten auch auf Deutsch-
Österreich und die Tschechoslowakei entfallen. Der Import-
mittelpreis schwankte zwischen Fr. 19.70 und Fr. 20.60,
mit Ausnahme der dekapierten und Dynamobleche, welche
Importpreise von Fr. 41.— pro g ausweisen. Der Export
in Eisenblechen ist Null.

29. Wellbleche, zur Hauptsache ebenfalls Gegenstand
der Jmporttätigkeit, werden vorwiegend aus Belgien und
England geliefert, wo seit Jahren ausgezeichnete Spezial-
fabriken für Wellblechfabrikation bestehen, die den größten
Teil des heutigen Marktes beherrschen. Der Einfuhr-
mittelpreis wird von der schweizerischen Handelsstatistik
pro 100 li^ mit Fr. 45.—. angegeben.

30. Stahlbleche sind selbstverständlich auch ihrer-
seits nur Gegenstand des Importes. Hier machen sich
die französischen und deutschen Fabrikate vorläufig noch
den Rang streitig, so daß beide etwa zu gleichen Teilen
importiert werden. Indessen ist der Sieg des französischen
Fabrikates, so wie die Verhältnisse heute liegen unschwer
vorauszusehen. Der Jmportmittelpreis schwankte anno 1922
zwischen Fr. 32.33 und Fr. 35.50 pro q.

31. Eisenbahnschienen und -Schwellen, die
früher zu rund 100°/« aus Deutschland importiert wurden,
als dieses Land noch den Eisenmarkt des europäischen
Kontinents beherrschte, sind bereits heute zur Hauptsache
französischen Ursprungs, indem dieses Land volle 80°/«
unserer Gesamteinsuhr deckt, und zwar zu einem Preis,
welcher seitens unserer Handelsstatistik mit Fr. 16.25
pro 100 liK angegeben wird.

32. Weichen und Kreuzungen :c. sind hinsichtlich
Bezugsquelle und Anteil der französischen Fabrikate gleich
wie die Eisenbahnschienen und Schwellen zu beurteilen.
Auch hier existiert, so wenig wie bei der vorgenannten
Position, kein nennenswerter Export. Derartige Er-
scheinungen sind hier immer nur Zufallstransaktionen.
Der Einfuhrmittelpreis wird vom Zolldepartement pro
1922 mit Fr. 25.40 angegeben.

33. Die Röhren und Röhrenformstücke sind
heute, so überraschend dies klingen mag, vorwiegend Export-
gegenstand geworden. Zwar sind die Einfuhren, wie aus
den obigen Tabellen hervorgeht, immer noch ansehnlich;
sie werden aber von der Ausfuhr bereits um ein Be-
deutendes übertroffen. Speziell in Röhrenverbindungs-
stücken, Formstücken, Schiebern, Drosselklappen:c. besteht
eine recht lebhafte Ausfuhrtätigkeit, die sich zur Haupt-
fache nach Frankreich richtet. Zur Hauptsache findet dieser
Export Verwendung im Wiederaufbaugebiet des Nordens,
speziell für Pumpwerke von ersäuften Gruben, Wasser-
Versorgungen, Wasserkraftanlagen, u. dergl. Die Export-
mittelpreise schwankten anno 1922 zwischen Fr. 122.—
pro 100 kA für rohe und geteerte Röhren und Fr. 340.—
für Flanschen, Schieber und Formstücke. —x.

VMwiMchiM.
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Das eidgenössische

Volkswirtschaftsdepartement veröffentlicht folgende Wei-
sung betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit: Das Nachlassen der Wirtschaftskrisis einer-
seits und die Notwendigkeit anderseits, mit den verfüg-
baren Krediten möglichst lange auszukommen, zwingen
zu größerer Zurückhaltung in der Gewährung außeror-
deutlicher Bundesbeiträge an Arbeiten im Sinne des

„Bundesratsbeschlusses betreffend Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit" vom 14. November 1922.
Der sich vielenorts geltend machenden Tendenz. Arbeiten
irgendwelcher Art zu subventionieren, auch wenn eine

Notwendigkeit hierfür vom Standpunkt der Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit aus nicht vorliegt, ist entgegenzu-
treten. Die Beiträge sind auf die Arbeiten zu beschränken,
die sich ihrer Natur nach besonders zur Bekämpfung
einer außerordentlichen Arbeitslosigkeit eignen. Aus diesen

Erwägungen und gestützt auf Artikel 11 des erwähnten
Bundesratsbeschlusses erläßt das eidgenössische Volkswirt-
schaftsdepartement folgende Weisung: Außerordentliche
Bundesbeiträge an Arbeiten gemäß vorerwähntem Bun-
desratsbeschluß sind nur noch im Sinne der vorstehenden
Erwägungen zu gewähren. Die kantonalen Subven-
tionsentscheide nach Art. 3 der Ausführungsverordnung
vom 16. November 1922 zum erwähnten Bundesrats-
beschluß werden erst nach Genehmigung durch das eidge-
nöffische Arbeitsamt rechtskräftig.

bervsnâîMZî«.
Schweizerische Azelykengesellschaft. Die Jahres-

Versammlung der Schweiz. Azetylengesellschaft fand im
Beisein von Vertretern der kantonalen und städtischen
Behörden unter dem Vorsitz von A. Gandillon
(Genf) in Luzern statt. Aus dem Jahresbericht geht
hervor, daß bei der Karbidindustrie die Ausfuhr 2961
Tonnen beträgt, gegenüber 9908 Tonnen im Vorjahr.
Jahresbericht und Jahresrechnung wurden genehmigt.
In den Vorstand wurden an Stelle der zurücktretenden
Herren Dr. Bölsterli (Gurtnellen) und Direktor Girod
(Neuenburg) gewählt Jng. Frey-Fürst (Luzern)
und Furrer, Adjunkt der Feuerpolizei in Zürich. Als
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